
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Feststellung gemäß § 5 UVPG;
Bamerefreier Ausbau der Haltestelle Bothfeld
auf der Stadtbahnstrecke A-Nord in Hannover

Bek. d. NLStBVv. 8. 11. 2018
- P24S-30161-57 -

^ ^ Die Infi-astrukturgesellschaft Region Hannover GmbH fü
Lister Straße 17, 30163 Hannover, beabsichtigt auf der'StaZ

:keA-West m Hannover den bamerefreien Ausbau
der Haltesteüe BoAfeld.

^Gemäß Anlage l UVPG ist für das geplante Vorhaben eine
lerne vorprutung des EinzelfaUes gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2

Nr-2 Lv'm- L7^atz 1 UVPGerforderlfch-(vgl:Nummer"iri^
der Anlage l UVPG]. ---,. 0....... ". "..

. DievorPrüfung gemäß § 7 UVTC beinhaltet eme überschlä.
gige Prüfung, ob das Vorhaben unter Berücksichüfiung'~der
Anlagen 2^und3 UVPG hiusichtlichderMerkmai'e'd^uV^ha±-

s, des Standortes des Vorhabens und der Art~und Merkmale
! Umwelt-

auswü-kungen haben kann";

Nachuberschlägiger Vorprüfung ist festzustellen, dass durch
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir^

kungeu zu erwarten sind. Eine Umweltverträgiichkeitsvor-
Prüfung ist im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen somit
nicht durchzuführen.

Diese FeststelluDg wird hiermit bekannt gemacht und ist
Mch § 5 Abs. 3 Satz l UVPG nicht selbständig anfechtbar-Di"e
Begründung nach § 5 Abs. 2 UVPG kann~unter~http://
www.umwelt.medersachseu.de und dort über den Pfäd-"Semce
> uyp-Portal > https^/uvp. niedersachsen.de > Verkehis-
vorhaben > Negative Vorprüfungen > Ausbau der Haltestei-
le Bothfeld" eiugesehen werden.
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